
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1974/3/19 4Ob512/74
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.03.1974

Norm

ABGB §271 Id

ABGB §276

AußStrG §16 BIII2c

VerwalterG §5

Rechtssatz

Die Au5assung, daß der Kurator trotz der Bestellung eines ö5entlichen Verwalters weiterhin über

Pflegschaftsvermögen (hier:

das in Österreich gelegene Vermögen der ehemaligen Sparkasse Unter-Tannowitz, CSSR) verfügungsberechtigt sei, ist

nicht offenbar gesetzwidrig.
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